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Regeste

Urteil des III. Verwaltungsgerichtshofes des Kantonsgerichts | Landwirtschaft

Erwägungen

E. 1
Das Kantonsgericht ist zur Beurteilung der Beschwerde zuständig (Art. 88 des
Bundesgesetzes vom

E. 4
Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht [BGBB; SR 211.412.11] in Verbindung mit
Art. 11 des kantonalen Ausführungsgesetzes vom 28. September 1993 zum Bundesgesetz
über das bäuer- liche Bodenrecht [AGBGBB; SGF 214.2.1] und Art. 114 Abs. 1 lit. a des
kantonalen Gesetzes vom 23. Mai 1991 über die Verwaltungsrechtspflege [VRG; SGF
150.1]). Der Beschwerdeführer ist zur Ergreifung des Rechtsmittels legitimiert (Art. 76
VRG). Die Beschwerdefrist wurde eingehalten (Art. 79 Abs. 1 VRG) und der
Kostenvorschuss rechtzeitig bezahlt (Art. 128 VRG). Auf die Beschwer- de ist daher
einzutreten. 2. Mit der Beschwerde an das Kantonsgericht können die Verletzung des
Rechts einschliesslich Über- schreitung oder Missbrauch des Ermessens sowie die
unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt
werden. Die Rüge der Unangemessenheit ist vorliegend ausgeschlossen (Art. 77 f. VRG). 3.
Streitig ist die Qualifikation des Betriebs des Beschwerdeführers als landwirtschaftliches
Gewerbe im Sinne des bäuerlichen Bodenrechts. 3.1. Wer ein schutzwürdiges Interesse hat,
kann gemäss Art. 84 BGBB von der Bewilligungsbe- hörde insbesondere feststellen lassen,
ob ein landwirtschaftliches Gewerbe oder Grundstück dem Realteilungsverbot, dem
Zerstückelungsverbot, dem Bewilligungsverfahren oder der Belastungs- grenze unterliegt
(lit. a) oder der Erwerb eines landwirtschaftlichen Gewerbes oder Grundstücks bewilligt
werden kann (lit. b). Die gesetzliche Aufzählung ist nicht abschliessend; gemäss der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung können insbesondere auch die Begriffsbestimmungen
von Art.

E. 6
Die Beschwerde ist abzuweisen und der angefochtene Entscheid ist zu bestätigen.
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E. 7
Die Gerichtskosten, die auf CHF 1'500.- festgelegt werden, sind dem Verfahrensausgang
entspre- chend dem Beschwerdeführer aufzuerlegen und mit dem geleisteten
Kostenvorschuss zu verrech- nen (Art. 131 VRG; Art. 1 f. des kantonalen Tarifs vom 17.
Dezember 1991 der Verfahrenskosten und Entschädigungen in der Verwaltungsjustiz [Tarif



VJ; SGF 150.12]). Eine Parteientschädigung ist nicht geschuldet (vgl. Art. 137 VRG). Der
Hof erkennt: I. Die Beschwerde wird abgewiesen. II. Die Gerichtskosten von CHF 1'500.-
werden dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss
verrechnet. III. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. IV. Zustellung. Gegen
diesen Entscheid kann innert 30 Tagen ab Zustellung Beschwerde beim Bundesgericht
eingereicht werden. Gegen die Festsetzung der Höhe der Verfahrenskosten ist innert 30
Tagen die Einsprache an die Behörde, die entschieden hat, zulässig, sofern nur dieser Teil
des Entscheids angefochten wird (Art. 148 VRG). Freiburg, 2. Mai 2022/mpo Die
Präsidentin: Der Gerichtsschreiber:
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